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Tagesordnungspunkt:

Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 97 "Windpark Döhlen" und seiner 

1. Änderung - Satzungsbeschluss

 

 

 

Beschlussempfehlung:

 

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird die Satzung über die Aufhebung

des Bebauungsplanes Nr. 97 „Windpark Döhlen“ und seiner 1. Änderung als Satzung

beschlossen. Die angefügte Begründung inkl. Umweltbericht ist Bestandteil der Satzung.

 

Die im Verfahren von der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange

vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden entsprechend der beigefügten

Entscheidungsvorschläge berücksichtigt und zu Eigen gemacht.

 

 

Sach- und Rechtslage:

 

Der Bebauungsplan Nr. 97 „Windpark Döhlen“ ist mit Bekanntmachung vom 08.01.2007

rechtsverbindlich geworden. Nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes können innerhalb

des Geltungsbereiches maximal 6 Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von je 150 m

errichtet werden.

 

Mit Bekanntmachung vom 21.11.2009 wurde der Bebauungsplan Nr. 97 „Windpark Döhlen“,

1. Änderung, rechtskräftig. Mit dieser Änderung können Tierhaltungsanlagen im

Geltungsbereich ausnahmsweise zugelassen werden.

 

Repowering von Windkraftanlagen bekommt im Rahmen der Energiepolitik immer mehr an

Bedeutung. Der Vorhabenträger beabsichtigt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes das

Repowern mehrerer Windkraftanlagen. Dazu sollen die derzeit vorhandenen Anlagen

zurückgebaut und durch neue größere Anlagen ersetzt werden. Die Windkraftanlagen, die im

Regelfall heute errichtet werden, haben eine Gesamthöhe von weit mehr als 150 m. Die

Gesamthöhe ist im rechtverbindlichen Bebauungsplan jedoch begrenzt.

 

Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes gelten die allgemeinen gesetzlichen Regelungen für

die Errichtung von Windkraftanlagen. Entsprechend ist die Errichtung von Windkraftanlagen
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ohne Höhenbegrenzung innerhalb des Geltungsbereichs der 98. Änderung des

Flächennutzungsplanes, Bereich „Sonderbauflächen Windenergie“ und zukünftig auch in

ausgewiesenen Flächen des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises

Oldenburg zulässig.

 

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 97 „Windpark Döhlen“ einschließlich seiner

1. Änderung werden keine Eingriffsregelungen vorbereitet. Somit sind keine

Ausgleichsmaßnahmen notwendig. 

 

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 05.03.2026 die Satzung über die

Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 97 „Windpark Döhlen“ einschließlich seiner 1.

Änderung als Entwurf angenommen und die Veröffentlichung des Planentwurfs beschlossen.

Die Veröffentlichung der Planunterlagen erfolgte in der Zeit vom 23.03.2026 bis

einschließlich 24.04.2026. Des Weiteren wurden die Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange über die Veröffentlichung des Planentwurfs in Kenntnis gesetzt und um

Stellungnahme bis zum 24.04.2026 gebeten.

 

Private Einwendungen zu dieser Bauleitplanung wurden nicht vorgebracht.

 

Die im Verfahren von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange

vorgebrachten Anregungen und Hinweise sind mit Entscheidungsvorschlag einschließlich

einer Begründung der Beschussvorlage Nr. BV/1153/2021-2026 beigefügt und werden in der

Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses von Frau M. Sc. Raumplanung Alina Tholen,

NWP Planungsgesellschaft mbH, Oldenburg, vorgestellt.

 

Der Bürgermeister schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

 

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird die Satzung über die Aufhebung des

Bebauungsplanes Nr. 97 „Windpark Döhlen“ und seiner 1. Änderung als Satzung

beschlossen. Die angefügte Begründung inkl. Umweltbericht ist Bestandteil der Satzung. 

 

Die im Verfahren von der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten 

Anregungen und Hinweise werden entsprechend der beigefügten Entscheidungsvorschläge 

berücksichtigt und zu Eigen gemacht.

 

 

 

Aufhebung B-Plan Nr. 97 Windpark Döhlen und seiner 1. Änderung - 

Abwägungsempfehlungen Entwurfsveröffentlichung

Aufhebung B-Plan Nr. 97 Windpark Döhlen und seiner 1. Änderung - 

Abwägungsempfehlungen frühzeitige Beteiligung

Aufhebung B-Plan Nr. 97 Windpark Döhlen und seiner 1. Änderung - Geltungsbereich

Aufhebung B-Plan Nr. 97 Windpark Döhlen und seiner 1. Änderung - Satzung

 




